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 1

§ 1 Einleitung  

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen zwei Problemkreise. Zum einen wird zwi-

schen dem Verfahrensgrundrecht auf angemessene Verfahrensdauer und der sachli-

chen Unabhängigkeit des Richters ein Spannungsverhältnis angenommen. Dem gilt es 

in der Untersuchung näher auf den Grund zu gehen. Zum anderen wurde vor Einfüh-

rung des § 198 GVG Rechtsschutz im Wege der Rechtsfortbildung gewonnener 

Rechtsbehelfe, die auch als „außerordentliche Untätigkeitsbeschwerde bezeichnet 

werden“, gewährt, um das Verfahren so einer Beschleunigung zuzuführen. Nach Ein-

führung des § 198 GVG stellt sich nunmehr die Frage, ob daneben für eine „außeror-

dentliche Untätigkeitsbeschwerde“ noch Raum verbleibt. Dieser Frage wird auf der 

Grundlage der Rechtsbehelfe der Zivilprozessordnung nachgegangen. Demnach ist 

der Untersuchungsgegenstand der Arbeit auf zivilgerichtliche Verfahren begrenzt. 

Bevor das Verhältnis zwischen dem Verfahrensgrundrecht auf eine gerichtliche Ent-

scheidung innerhalb angemessener Frist und der richterlichen Unabhängigkeit be-

stimmt werden kann, gilt es, die Grundlagen des Verfahrensgrundrechts sowie die 

Anforderungen, die an eine Abhilfe im Falle seiner Verletzung gestellt werden, zu un-

tersuchen. Daher nimmt die Untersuchung ihren Ausgangspunkt in den Anforderun-

gen, die EMRK, Grundgesetz und GRCh an die Dauer gerichtlicher Verfahren stellen     

(§ 2). Sodann werden die Auswirkungen der verfassungsrechtlichen Anforderungen 

auf das zivilgerichtliche Verfahren näher beleuchtet (§ 3). Daran schließt sich die Un-

tersuchung an, wie das einfache Recht ausgestaltet werden muss, um einer Verlet-

zung des Verfahrensgrundrechts auf eine gerichtliche Entscheidung innerhalb ange-

messener Frist abzuhelfen (§ 4). Sodann ist der Boden bereitet, um das Verhältnis 

zwischen dem Verfahrensgrundrecht auf eine gerichtliche Entscheidung innerhalb 

angemessener Frist und der richterlichen Unabhängigkeit zu bestimmen (§ 5). 

Um sich dem zweiten Problemkreis zu nähern, wird zunächst der Entschädigungsan-

spruch nach § 198 Abs. 1 S. 1 GVG einer näheren Untersuchung unterzogen (§ 6). Im 

Anschluss daran wird dem Schicksal der im Wege der Rechtsfortbildung geschaffenen 

Rechtsbehelfe nachgegangen. Dazu werden zunächst die Anforderungen herausgear-

beitet, die an eine Rechtsfortbildung prozessualer Rechtsbehelfe zu stellen sind (§ 7). 

In einem weiteren Schritt gilt es dann zu klären, welche prozessualen Rechtsbehelfe 

einer Rechtsfortbildung zugänglich sind, um eine Verfahrensbeschleunigung zu errei-

chen (§ 8). Schließlich gilt es zuletzt noch, das Verhältnis zwischen dem Entschädi-
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gungsanspruch nach § 198 Abs. 1 S. 1 GVG und dem Amtshaftungsanspruch gemäß                        

§ 839 Abs. 1 S. 1 BGB i.V.m. § 34 S. 1 GG (§ 9) zu bestimmen. Zum Abschluss werden 

die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst (§ 10). 
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§ 2 Das Verfahrensgrundrecht auf angemessene Verfahrensdauer 

Der Europäischen Menschenrechtskonvention, dem Grundgesetz und der Europäi-

schen Grundrechtecharta ist jeweils ein Verfahrensgrundrecht auf eine angemessene 

Verfahrensdauer zu entnehmen. Der Begriff der Angemessenheit wurde dabei maß-

geblich vom EGMR und dem Bundesverfassungsgericht geprägt. Daher werden im 

Folgenden zunächst deren ergangene Entscheidungen zur unangemessenen Verfah-

rensdauer näher untersucht. Darüber hinaus gilt es zu klären, welche Vorgaben die 

GRCh an die Verfahrensdauer stellt. 

I.  Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK 

Nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK hat jede Person ein Recht darauf, dass über Streitigkei-

ten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen von einem Ge-

richt „innerhalb angemessener Zeit verhandelt wird“. 

1.  Zweck von Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK 

Neben der Garantie angemessener Verfahrensdauer enthält Art. 6 Abs. 1 EMRK noch 

weitere Verfahrensgrundrechte. So sichert die Vorschrift den allgemeinen Zugang zu 

Gericht.1 Diese Garantie ist aber nicht nur auf die bloße Eröffnung des Rechtswegs 

beschränkt, sondern beinhaltet auch das Erfordernis, den Zugang zu den Gerichten 

nicht unverhältnismäßig zu erschweren. Darüber hinaus muss auch sichergestellt 

sein, dass das Gericht den Streitgegenstand einer vollumfänglichen tatsächlichen und 

rechtlichen Prüfung unterziehen kann. Bei der gerichtlichen Prüfung des Streitgegen-

stands ist weiter der in Art. 6 Abs. 1 EMRK enthaltene Grundsatz eines fairen Verfah-

rens zu beachten. Dieser umfasst u.a. das Recht auf Gehör, das Gebot der Waffen-

gleichheit, das Recht auf Beweis sowie das Gebot der Beachtung der Rechtskraft und 

damit auch inhaltliche Anforderungen an den Ablauf des Verfahrens.2 Darüber hinaus 

muss nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK über den Streitgegenstand mündlich von einem 

unabhängigen und unparteiischen Gericht verhandelt werden. Die Prüfung muss 

durch eine verbindliche Sachentscheidung abgeschlossen werden.3 Damit ergibt sich 

                                                       
1 EGMR, 18.02.1999, 26083/94 Waite u. Kennedy./.Deutschland, Rn. 50 = NJW 1999, 1173; Meyer-
Ladewig, Art. 6 EMRK Rn. 32. 
2 Meyer, in: Karpenstein/Mayer, Art. 6 EMRK Rn. 39. 
3 Meyer-Ladewig, Art. 6 EMRK Rn. 33 
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aus der Garantie des Zugangs zu Gericht auch das Recht der Partei auf eine abschlie-

ßende gerichtliche Entscheidung. Aufgrund seines umfassenden Verfahrensgrund-

rechtekatalogs wird Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK zutreffend als Ausfluss eines Rechts-

staatsprinzips europäischer Prägung bezeichnet.4 

2.  Beurteilung der Angemessenheit 

Die Verletzung der Garantie einer gerichtlichen Entscheidung innerhalb angemesse-

ner Zeit macht mit großem Abstand den Großteil der Individualbeschwerdeverfahren 

vor dem EGMR aus. Dementsprechend zahlreich sind auch die Entscheidungen des 

EGMR.5 Der Begriff des zivilrechtlichen Anspruchs und der zivilrechtlichen Verpflich-

tung bestimmt sich nicht nach dem nationalen Recht des jeweiligen Konventionsstaa-

tes, sondern wird durch den EGMR autonom bestimmt. Dies führt zu einem weiteren 

Verständnis einer zivilrechtlichen Verpflichtung und eines zivilrechtlichen Anspruchs,6 

als er dem Begriff der bürgerlichen Rechtsstreitigkeit nach § 13 GVG zugrunde liegt.7 

Verfahren nach der ZPO fallen damit aber auf jeden Fall in den Anwendungsbereich 

von Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK. 

Die Beurteilung der Angemessenheit der Verfahrensdauer erfolgt in zwei Schritten. 

Im ersten Schritt ermittelt der EGMR den für die Beurteilung der Angemessenheit der 

Verfahrensdauer maßgeblichen Zeitraum. Im zweiten Schritt erfolgt dann die Beurtei-

lung der Angemessenheit anhand von vier Kriterien. 

a) Gegenstand der Beurteilung 

In Zivilverfahren beginnt der für die Beurteilung der Angemessenheit maßgebliche 

Zeitraum regelmäßig schon mit der Klageerhebung und nicht erst mit dem Eintritt der 

                                                       
4 Grabenwarter/Pabel, § 24 Rn. 2. 
5 Einen Überblick über die Rechtsprechung des EGMR findet sich bei Meyer-Ladewig, Art. 6 EMRK Rn. 
199 ff.; eine umfassende Darstellung der seit 1968 gegen Deutschland ergangenen Entscheidung 
wegen einer Verletzung der Garantie einer gerichtlichen Entscheidung innerhalb angemessener Zeit 
gibt Brett, Verfahrensdauer bei Verfassungsbeschwerdeverfahren im Horizont der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK. 
6 Die autonome Bestimmung durch den EGMR führt dazu, dass auch verwaltungsgerichtliche, finanz-
gerichtliche, sozialgerichtliche Verfahren sowie Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht in den 
Anwendungsbereich des Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK fallen; vgl. dazu Peukert, in: Frowein/Peukert, Art. 6 
Rn. 15 ff.. 
7 Zum Begriff der bürgerlichen Rechtsstreitigkeit vgl. Thomas/Putzo-Hüßtege, § 13 GVG Rn. 12 f. 
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Rechtshängigkeit.8 Maßnahmen zur gütlichen Streitbeilegung, die vor dem streitigen 

Verfahren durchzuführen sind, werden bei der Ermittlung des Zeitraums nicht be-

rücksichtigt.9 Anders ist dies hingegen bei Bemühungen, den Streit im laufenden Ver-

fahren einer gütlichen Beilegung zuzuführen. Der darauf fallende Zeitraum wird 

grundsätzlich bei der Festlegung des Referenzrahmens durch den EGMR berücksich-

tigt.10 Tritt eine Partei dem Verfahren erst in dessen Verlauf bei, so ist für diese der 

Zeitraum ab Beitritt maßgeblich.11 Der Zeitraum endet mit Erlass des in Rechtskraft 

erwachsenden Urteils.12 

b)  Kriterien zur Bestimmung der Angemessenheit der Verfahrensdauer 

Ist der Referenzrahmen ermittelt, geht der EGMR zur Beurteilung der Angemessen-

heit über. Dabei betont der EGMR, dass dabei die konkreten Umstände des Einzelfal-

les maßgeblich sind und eine Beurteilung anhand fester Zeitvorgaben nicht in Be-

tracht komme.13 Nur in krass gelagerten Fällen verzichtet der EGMR auf eine Einzel-

fallprüfung: Ein solcher Fall ist gegeben, wenn die Verfahrensdauer an sich nicht mehr 

als angemessen betrachtet werden kann. Der EGMR formuliert dann, dass die Verfah-

rensdauer offensichtlich unangemessen ist. Eine derartige offensichtlich unangemes-

sene Verfahrensdauer hat der EGMR bei Gerichtsverfahren angenommen, die länger 

als zehn Jahre dauerten.14 Liegt kein Fall einer offensichtlich unangemessenen Ver-

fahrensdauer vor, so erfolgt die Einzelfallprüfung anhand von vier Kriterien: der Kom-

plexität der Rechtssache, der Bedeutung der Rechtssache für die Partei, dem Verhal-

ten der Partei und dem Verhalten des Gerichts.15 

                                                       
8 EGMR, 17.10.2002, 38365/97, Thieme./.Deutschland, Rn. 40; Peukert, in: Frowein/Peukert, Art. 6 
Rn. 239. 
9 EGMR, 08.07.1986, 9006/80, Lithgow u.a. /.GB, Rn. 198; Peukert, in: Frowein/Peukert, Art. 6 Rn. 
239. 
10 EGMR, 17.10.2002, 38365/97, Thieme./.Deutschland, Rn. 40; Peukert, in: Frowein/Peukert, Art. 6 
Rn. 239.. 
11 Peukert, in: Frowein/Peukert, Art. 6 EMRK Rn. 239. 
12 EGMR, 23.09.2004, 60408/00, Yemanakova./.Russland, Nr. 38 ff.; Meyer-Ladewig, Art. 6 EMRK Rn. 
189.  
13 EGMR, 28.06.1978, 6232/77, König./.Deutschland, Rn. 99; EGMR, 15.07.2003, 41033/98, 
R.W../.Polen, Rn. 40. 
14 EGMR, 15.07.1978, 8130/78, Eckle,/.Deutschland, Rn. 105; EGMR, 15.07.2003, 41033/98, 
R.W../.Polen, Rn. 44. 
15 EGMR, 27.06.2000, 30979/96, Frydlender./.Frankreich, Rn. 43; EGMR, 08.06.2006, 75529/01, Sür-
meli./.Deutschland, Rn. 128 = EuGRZ 2007, 255, 265; EGMR, 02.09.2010, 46344/06, 
Rumpf./.Deutschland, Rn. 41 = NJW 2010, 3355, 3356. 
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